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W ir haben uns seit gerau-
mer Zeit daran gewöhnt,
daß nicht mehr nur

staatliche Ordnungskräfte, sondern
auch private Sicherheitsdienste ein
wachsames Auge auf den öffentli-
chen Raum werfen. Wir gewöhnen
uns gerade daran, daß staatliche
Sozialaufgaben nicht mehr nur
durch staatliche Bedienstete und
im Wege der Subsidarität durch am
Gemeinwohl orientierte freie Trä-
ger gewährt werden, sondern auch
durch kommerzielle Anbieter. Und
wir werden uns daran gewöhnen
müssen, daß selbst das Gefängnis
in naher Zukunft auch in Deutsch-
land durch reine Geschäftsunter-
nehmen betrieben werden kann:
Kriminalitätskontrolle als Indu-
strie. Alle drei Entwicklungen wer-
den breit diskutiert. Die Fachöf-
fentlichkeit wird sich den Neuen
Steuerungsmodellen und deren
quasi leistungsorientierten Inhal-
ten nicht mehr lange entgegen-
stemmen; in weiten Teilen hat sie
sie bereits bereitwillig angenom-
men. Dies verdeutlicht sich etwa in
den Bescheiden des Arbeitsamtes,
die nicht mehr mit einer »Stamm-
nummer«, sondern mit einer »Kun-
dennummer« versehen sind, oder
auch darin, daß die Ministerialbe-
amten aller Länder und die ihnen
nachgeordneten Anstaltsleitungen
Straf- und Untersuchungsgefange-
ne heute ohne Peinlichkeitsgefühle
als Kunden titulieren.

Zusammengefaßt besteht diese
Entwicklung darin, daß die ord-
nungspolitischen und kriminalpo-
litischen Aufgaben vormals aussch-
ließlich staatlicher Einrichtungen
heute teilweise der Kommerzialisie-
rung (soweit private Anbieter ge-
meint sind, wie etwa Wach- und Si-
cherheitsdienste) beziehungsweise
der »Neuen Steuerung« und damit
einer simulierten Marktwirtschaft-
lichkeit anheimfallen (soweit es
staatliche Behörden und Anstalten
betrifft).

Grauzone »Kommunale
Hilfsdienste«

Eher unbemerkt hat daneben eine
weitere ordnungspolitische Ent-
wicklung begonnen. Ich meine den
bundesweiten Aufstieg der Kommu-
nalen Hilfsdienste. Mit kommuna-
len Hilfsdiensten bezeichne ich Ar-
beitsförderungsprojekte, in denen
langzeitarbeitslose Menschen mit
zumeist geringen beruflichen Quali-
fikationen im Rahmen von befriste-
ten Arbeitsverträgen für eine Ver-
besserung der Lebensbedingungen
in benachteiligten Wohngebieten
eintreten sollen. Mit der »Verbesse-
rung der Lebensbedingungen« ist
im engeren Sinn eine Verbesserung
der Sauberkeit und des Sicherheits-
gefühls in den betreuten Stadtteilen
gemeint, im weiteren Zusammen-
hang eine Optimierung des Ge-

Allerorten gedeihen die privaten Sicherheitsdienste,
Bürgerwehren, Ordnungspartnerschaften, freien Träger 
im Sozialbereich. Diese Entwicklung wird zu Recht als
Trend zur Privatisierung (vormals) staatlicher Aufgaben
beschrieben und kritisiert. Allerdings bleiben bei der
Beschreibung allgemeiner Trends oft wichtige Differen-
zierungen im Detail auf der Strecke. Trotz der großen
Aufmerksamkeit, die das Thema insgesamt erfährt, sind 
die »Kommunalen Hilfsdienste« in diesem Zusammenhang
bisher wenig beachtet worden. Vielleicht – und darin liegt
zugleich ihre spezifische Problematik – weil sie gar nicht 
in erster Linie ordnungspolitisch begründet werden,
gleichzeitig aber auch eine wirksame und am Gemeinsinn
orientierte Antwort auf »disorder« und »broken windows«
versprechen.

KOMMUNALE HILFSDIENSTE

Moderne Schutzengel?
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gesteuert werden können, beson-
ders von der schnellen Mitwirkung
von Opfern oder Zeugen und der
Verfügbarkeit konkreter Hinweise
auf einen Tatverdächtigen.9

Schädliche 
Nebenwirkungen

Halb so schlimm wäre es, wenn es
sich bei der Zielvereinbarung ledig-
lich um ein Projekt mit sehr gerin-
gen Erfolgsaussichten handeln wür-
de. Leider besitzt der Vorstoß aber
auch noch ein schädliches Element
im Hinblick auf die polizeiliche
und gesellschaftliche Wahrneh-
mung von Kriminalität und der In-
stanzen ihrer Kontrolle. Denn der
Vorstoß wertet die PKS als ein Ab-
bild der Kriminalitätsentwicklung
und der Qualität von Polizeiarbeit
auf und geht davon aus, die Ver-
schönerung dieser für Verzerrungs-
faktoren extrem anfälligen Statistik
sei an sich schon ein erstrebenswer-
tes Ziel. 

Längst ist bekannt, daß die Kri-
minalstatistik wenig mehr als einen
aktuellen Arbeitsnachweis der Poli-
zei darstellt. Ihre Unzulänglichkei-
ten lassen die PKS als einen Indika-
tor für, niemals aber als ein verläßli-
ches Abbild des Kriminalitätsge-
schehens erscheinen. Zugleich war
auch in Polizeikreisen während der
vergangenen Jahre die Einschät-
zung anzutreffen, die Fixierung der
Polizei auf den fragwürdigen Er-
folgsmaßstab PKS stelle eher ein
Hindernis für innovative Präventi-
onsbemühungen dar. Denn Präven-
tion, die Zufriedenheit mit der Poli-
zei oder ein gesteigertes Sicherheits-
gefühl in der Bevölkerung lassen
sich eben nicht mit den Mitteln der
PKS messen. Völlig zu Recht forder-
te der Direktor der Polizeifachhoch-
schule Villingen-Schwenningen
daher schon vor Jahren: »Die Ori-
entierung an der beliebig manipu-
lierbaren Polizeilichen Kriminalsta-
tistik muß aufhören.«10

Hinter diesen Diskussionsstand
fällt der Ansatz »Zielvereinbarung«
weit zurück. Er arbeitet weder mit
neuen Erfolgsindikatoren für poli-
zeiliches Handeln, noch hat die im
Zuge der kommunalen Präven-
tionsprogramme so oft beschwore-
ne Beteiligung von Bürgern an der
Festlegung lokaler Ziele unmittel-
bar stattgefunden. Insgesamt läßt
sich die Initiative daher nur als ein

untauglicher Versuch der Krimina-
litätsverhütung mit bedenklichen
Nebenwirkungen charakterisieren. 

Michael Jasch ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Straf-
recht und Kriminologie der Univer-
sität Rostock
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meinschaftsgefühls. Es handelt sich
bei den Kommunalen Hilfsdiensten
daher ausdrücklich nicht um Instru-
mente der Kommunalen Kriminal-
prävention wie etwa den Sicher-
heitswachten, von denen sie vor al-
lem wegen ihres Ausgangs in der Ar-
beitsmarktpolitik unterschieden
werden müssen. Um das Ansinnen
der Kommunalen Hilfsdienste zu
verdeutlichen, zitiere ich aus der
Selbstbeschreibung eines Beschäfti-
gungsträgers: »Unsere Mitarbeiter
kümmern sich darum, daß kaputte
Glühbirnen in der Straßenbeleuch-
tung ausgewechselt werden; sie spre-
chen Hundebesitzer an, um sie zu ei-
nem veranwortungsvollen Verhalten
zu bringen; sie sammeln Spritzen
von den Spielplätzen, weil sie nicht
eine Woche lang liegenbleiben dür-
fen; sie sorgen für die Entleerung
überfüllter Mülleimer. All dies tun
sie mit dem Ziel, Bedingungen zu
schaffen und Verhaltensweisen vor-
zuleben, die von den Bewohnern
einfach zu übernehmen sind und
diese in die Lage versetzen, in ihren
eigenen nachbarschaftlichen Struk-
turen aktiv auf eine Verbesserung
der Verhältnisse hin zu arbeiten.«
Entsprechend sollen sie keine ver-
kappten Cops sein, sondern bezahlte
»gute Nachbarn«, die das vorleben,
was von einem jeden engagierten
Bürger unentgeltlich erwartet wer-
den kann. Damit sind drei Ziele die-
ser Programme erhofft: Erstens sol-
len Arbeitsplätze für Langzeitarbeits-
lose geschaffen werden, in denen zu-
dem eine berufliche Qualifizierung
möglich sein soll. Damit soll zwei-
tens die Entwicklung eines neuen
Berufsfeldes im Dienstleistungssek-
tor vorangetrieben werden. Drittens
schließlich wird eine Lebensverbes-
serung in sogenannten Problemge-
bieten angestrebt. 

Diese Beschäftigungsprogramme
bestehen in deutschen Städten unter
unterschiedlichen Namen, etwa
»Green Cops« in verschiedenen Berli-
ner Bezirken. Deren Träger sind ent-
weder Beschäftigungsgesellschaften
beziehungsweise das Grünflächen-
amt. Oder »Präventionshelfer« in
Frankfurt, wo sich seit April 1998 ca.
100 Personen in der Trägerschaft der
Stadt im Einsatz befinden; oder die
»Stadtlotsen« in Wilhelmshaven, die
seit Anfang Oktober 1998 unterwegs
sind. Die Idee, Arbeitslose als Stadt-
lotsen einzustellen, hatte der Ober-
stadtdirektor im Frühjahr 1998 aus
Stuttgart mitgebracht, wo ein ähnli-

ches Projekt schon länger unterhal-
ten wird. Träger der Stadtlotsen ist
die städtische Tochtergesellschaft
»Wilhelmshaven Projekt GmbH«.
Oder die »Bürgerwache« in Saar-
brücken, auch hier Langzeitarbeitslo-
se und Sozialhilfeempfänger, die in
einheitlicher Kleidung durch Saar-
brücken patroullieren (vgl. Ronne-
berger et al. 1999). Diese Projekte
werden in der Regel mischfinanziert.
So wird etwa das Hamburger Projekt
»Bürgerbetreuer im Stadtteil« des Be-
schäftigungsträgers »Gate GmbH«
aus drei Töpfen bezahlt: der größte
Teil kommt vom Hamburger Arbeits-
amt, der zweitgrößte von der Behör-
de für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les (BAGS), drittens werden noch
Mittel aus dem EU-Programm »Inte-
gras« beigesteuert.

Keine Hilfspolizei?

Vielleicht ist mit dieser Schilderung
bereits deutlich geworden, warum
sich diese Entwicklung der krimino-
logischen und kriminalpolitischen
Diskussion entzieht. Diese Program-
me haben – zumindest auf den er-
sten Blick – keine ordnungspoliti-
schen oder kriminalpolitischen
Funktionen, sondern sind Instru-
mente der Arbeitsmarktpolitik. Sie
scheinen Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsprogramme wie viele an-
dere auch zu sein. Schon ihre Finan-
zierung verdeutlicht dies, denn we-
der Justiz- noch Innenbehörden
sind in der Regel finanziell beteiligt.
Und doch sind diese Programme
nur denkbar, weil sie mit der vielbe-
schworenen Angst um den Verlust
öffentlicher Sicherheit und Ord-
nung begründet werden. Von die-
sem Ausgangspunkt her vermischen
sie vier Diskussionsebenen: die
arbeitsmarktpolitische (dies ist ihr
manifester Ausgangspunkt), die ord-
nungspolitische (dies ist ihr latenter
Hintergrund), den polizeilich-straf-
rechtlichen Bereich (dies ist der
Punkt, an dem von ihnen Entla-
stung erwartet wird) und eine
mächtige vierte Strömung, die als
eine Belebung des Gemeinschafts-
geistes in benachteiligten Wohnge-
bieten bezeichnet werden kann.
Daher unterscheiden sich diese Pro-
gramme in ihrer Zielsetzung erheb-
lich von herkömmlichen Program-
men im öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor, mit denen in er-
ster Linie arbeitsmarktpolitische
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Ziele auf dem Weg der individuali-
sierten Re-Integration Einzelner ver-
folgt werden. Sie nehmen eine un-
klare Stellung zwischen Maßnah-
men Kommunaler Kriminalpräven-
tion und beschäftigungspolitischen
Initiativen ein.

Daher stehen die Kommunalen
Hilfsdienste im Konzert der Beschäf-
tigungsprogramme einzigartig dar.
Sie sind aber nicht zu verwechseln
mit staatlich sanktionierten Sicher-
heitswachten wie etwa die bekannte
Bayerische Sicherheitswacht, die
sächsische Bürgerwacht oder das
Modell der Sicherheitspartner Bran-
denburg. Diese Bürgerwehren sollen
zwar einerseits, wie die Kommuna-
len Hilfsdienste, als soziale
Schutzengel wirken, andererseits
aber auch als freiwillige Stellvertreter
der Polizei. Im Alltag der Sicherheits-
wachten jedoch treten Nachbar-
schaftshilfe und ehrenamtliche Sozi-
alarbeit gegenüber den Tätigkeiten
einer Hilfspolizei deutlich in den
Hintergrund. So besteht die Haupt-
beschäftigung der meisten »Sicher-
heitspartner« darin, Streife zu lau-
fen. Dies allerdings ist auch die
Hauptbeschäftigung der kommuna-
len Hilfsdienste, die jedoch nach un-
seren Erkenntnissen als Zuarbeiter
für die staatlichen Ordnungskräfte
bisher kaum Potential entfalten. Im
Gegenteil zeigte unsere Arbeit im
Rahmen eines Forschungsprojektes
in einem Hamburger Stadtteil, daß
die Akzeptanz der Kommunalen
Hilfsdienste durch die Polizei eher
gering ist. So reagierte die Polizei nur
mit großer Verzögerung auf die viel-
fachen Hinweise der »Bürgerbetreuer
im Stadtteil« auf dauergeparkte
Schrottfahrzeuge auf öffentlichen
Parkplätzen. Wenn nicht als Ord-
nungshüter, werden sie dann als so-
ziale Schutzengel wahrgenommen?
Nach der Auswertung mehrerer In-
terviews mit Stadtteilbewohnern zu
deren Wahrnehmung der »Kommu-
nalen Hilfsdienste«, bei denen er-
wartungsgemäß nicht Kriminalitäts-
probleme oder Unsicherheitsgefühle
thematisiert, sondern Irritationen
im Zusammenhang mit Sauberkeit
und Lärmbelästigungen und fehlen-
der Infrastruktur angesprochen wur-
den (in der fachwissenschaftlichen
Literatur als »Disorder-Probleme«
bezeichnet), analysierte eine der be-
teiligten Studentinnen trocken: »Die
Bewohner brauchen keinen Kom-
munalen Hilfsdienst, sondern eine
funktionierende Müllabfuhr.«

Handelt es sich bei den Kommu-
nalen Hilfsdiensten immerhin um
eine begrüßenswerte Möglichkeit,
Beschäftigung als »Bürgerarbeit« zu
ermöglichen und damit die Lebens-
qualität im Stadtteil zu verbessern,
also beruflich angestellte »freundli-
che Nachbarn« in ansonsten eher
unfreundliche Wohngegenden zu
leiten? Bei der Beantwortung dieser
Frage muß ein kritischer Blick auf
die in diesen Projekten zum Aus-
druck kommende Vermischung des
Ordnungs- und Sicherheitsdiskurses
einerseits und der Sauberkeitsdis-
kussion andererseits geworfen wer-
den. Es ist dies eine Vermischung,
die uns als die »broken-windows«-
These geläufig ist. Dabei muß je-
doch aus kriminologischer Sicht
kritisch eingewendet werden, daß
die Erfinder dieser These, die US-
amerikanischen Kriminologen Wil-
son und Kelling, den empirischen
Beweis ihrer These schuldig geblie-
ben sind. Zwar konnte der Krimino-
loge Skogan in einer empirisch an-
gelegten Studie einige wichtige
Gedankengänge von Wilson und
Kelling bestätigen, »bei der interes-
santen Frage allerdings, ob ›disor-
der‹ Verbrechensfurcht verursacht,
gelingt eine solche Bestätigung
nicht« (Laue 1999, 290). 

Und doch: »Sicherheit und
Ordnung«

Tatsächlich jedoch nähren sich die
Kommunalen Hilfsdienste von die-
sem unterstellten Zusammenhang
aus Kriminalitätsfurcht und »Disor-
der«. Dies verdeutlichte sich etwa
bei einer Zeitungsanalyse zu dem
von uns betrachteten Hamburger
Kommunalen Hilfsdienst. So wurde
bei der breiten Berichterstattung
zur Einführung dieses Dienstes zwar
die Ordnungsfunktion der Kommu-
nalen Hilfsdienste nicht in den Vor-
dergrund gestellt, wie etwa die
Überschriften »Guter Geist des Plat-
tenbaus«, »Keine Privatpolizei«,
»Müll ist hier das große Problem«,
»Bevölkerung begeistert – das Team
hilft im Notfall und hält den Stadt-
teil sauber« zeigen. Später jedoch
gelangte ihre Tätigkeit erst wieder
in den Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses, als es Mitarbeitern der
Kommunalen Hilfsdienste gelang,
zwei 15- und 16jährige Jugendliche,
die zwei 13- und 14jährige Brüder
um 10,60 Mark Einkaufsgeld be-

raubt hatten, bis zum Eintreffen der
Polizei festzuhalten. »Wir mußten
das einfach tun«, werden die betrof-
fenen Mitarbeiter zitiert, und »wie
können Kinder so brutal sein?«
fragte die Mutter der Beraubten.

Neben der eingangs erwähnten
Kommerzialisierung der Kriminalpo-
litik und der Inneren Sicherheit, ne-
ben dem Einzug der Neuen Steue-
rung in das Kriminaljustizsystem
und neben den behördenübergrei-
fenden Anstrengungen Kommuna-
ler Kriminalprävention scheint mit
den Kommunalen Hilfsdiensten
eine weitere Variante geboren zu
sein, die sich als Instrument einer
»bürgerorientierten« Ordnungspoli-
tik in Dienst nehmen läßt. Ich sehe
daher sechs Gründe, die eine kriti-
sche Befassung mit den Kommuna-
len Hilfsdiensten erforderlich ma-
chen (vgl. ausführlicher Lindenberg
2000). Erstens deutet sich eine neue
Struktur der Kriminalpolitik an, die
Verantwortlichkeiten vom Staat auf
Individuen und Gemeinden zu ver-
schieben. Dies kommt in dem mit-
einander verflochtenen neoliberalen
und kommunitaristischen Jargon
zum Ausdruck, der den menschen-
verachtenden Konkurrenzkapitalis-
mus mit menschenfreundlicher Bür-
gerverantwortung kreuzen möchte
(Hauer 1998). Zweitens und in die-
sem Zusammenhang des staatlichen
Abschiebens von Verantwortung auf
Private entsteht eine »nachbar-
schaftliche Polizeiarbeit«, also der
ordnungspolitische Versuch, Part-
nerschaften und Netzwerke aufzu-
bauen, die die Polizei mit nichtstaat-
lichen Instanzen verbinden. Drit-
tens wird hier eine Entwicklung be-
fördert, umfassende soziale
Sicherheit auf bloße Sicherheit im
öffentlichen Raum zu reduzieren.
Wird Sicherheit derart verkürzt,
gerät die entscheidende Frage aus
dem Blick, warum eine Wohnung
oder ein ganzer Häuserblock leer ste-
hen, und warum die Fensterschei-
ben nicht ersetzt werden. Viertens
legitimieren die Kommunalen Hilfs-
dienste ihr Vorgehen mit dem Hin-
weis auf ›Disorder‹-Probleme, also
mit subjektiven Befindlichkeiten,
die sich nicht mit rechtsstaatlichen
Kategorien fassen lassen. Daraus läßt
sich fünftens die kritische Frage ab-
leiten, um wessen Sicherheit es ei-
gentlich geht. Die der Mieter? Der
Ladeninhaber? Der Wohnungsbau-
gesellschaften? Der Kinder, der Ju-
gendlichen, der Alten? Es besteht die

Gefahr, »partikulare Interessen mit
staatlicher Legitimation als Gemein-
schaftsinteressen darzustellen und
zu organisieren« (Lehne 1998, 123).
Sechstens schließlich mag es sein,
daß Kommunale Hilfsdienste die
subjektive Sicherheit soweit er-
höhen, daß sich etwa die Alten wie-
der auf die Straße trauen. Zugleich
könnten sie damit den von ihnen in
den Blick genommenen Raum als ei-
nen Raum markieren, aus dem wie-
derum andere Personen, etwa Ju-
gendliche, verbannt werden. 

Fazit

Es gibt nach meiner Ansicht nur
eine Möglichkeit, diese kritischen
Punkte zu umgehen: Die Arbeit
Kommunaler Hilfsdienste muß
strikt von sicherheits- und ord-
nungspolitischen Maßnahmen ge-
trennt werden. Das jedoch scheint
mir kaum möglich zu sein, denn
die Mittel für diese Arbeit werden
nur dann zur Verfügung gestellt,
wenn zugleich sicherheits- und ord-
nungspolitische Anfragen mit be-
dient werden. Dann allerdings hätte
die eingangs von mir zitierte Stu-
dentin recht: »Die Bewohner brau-
chen keinen Kommunalen Hilfs-
dienst, sondern eine funktionieren-
de Müllabfuhr.«

Dr. Michael Lindenberg ist Professor
für Organisationsformen Sozialer
Arbeit an der EFH des Rauhen Hauses
in Hamburg
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